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Auflage: 12.800 Exemplare
Erscheinung: 14-täglich

Namentlich gekennzeichnete Artikel ge-
ben die Meinung des Verfassers wieder, 
der auch verantwortlich ist. Für Text-, 
Anzeigenveröffentlichungen und Fremd-
beilagen gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und unsere zz. gültige 
Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zei-
tungen infolge höherer Gewalt oder ande-
rer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages 
für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesonde-
re auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Bezug: Verteilung an alle 
erreichbaren Haushalte der Stadt Waren 
(Müritz) und Ortsteile. Abgabe von Einzel
exemplaren in der Stadtverwaltung, Zum 
Amtsbrink 1. www.waren-mueritz.de/de/
buergerservice-verwaltung/amtsblatt-wa-
rener-wochenblatt/ Versendung (als Abo 
oder im Einzelstück) zum Portopreis von 
1,60 €/Stück über die Stadtverwaltung. 
Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben 
bzw. Sonderfarben werden von uns aus 
in 4c-Farben gemischt. Dabei können Farb-
abweichungen auftreten, genauso wie bei 
unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. 
Deshalb können wir für eine genaue Farb-
wiedergabe keine Garantie übernehmen. 
Diesbezügliche Beanstandungen verpflich-
ten uns zu keiner Ersatzleistung. 
Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrech-
te der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, 
Grafiken, Texte und auch Gestaltung lie-
gen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Urhebers.

	 Service� 2

	 Amtliche  
Bekanntmachungen� 3

	 Aus der Stadt und  
den Ortsteilen� 4

	 Wir gratulieren� 11

	 Veranstaltungs- 
kalender� 11

	 Kirchliche  
Nachrichten� 14

	 Vereine und  
Verbände� 16

Schiedsstelle
Leiter:	 Herr Häcker
Telefon:	 0173 2186271
Kontakt kann auch über die Stadtverwaltung 
hergestellt werden.

Ansprechpartner:	 Herr Junghanß
	 Justiziar
Telefon:	 03991 177110
Fax:	 03991 177112
E-Mail:	 recht@waren-mueritz.de

Herzlich willkommen  
in der Stadtbibliothek Waren

Zum Amtsbrink 9, 17192 Waren (Müritz)
Tel.: 1815311, E-Mail: stadtbibliothek@waren-mueritz.de

Öffnungszeiten
Montag 09:30 - 13:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 09:30 - 13:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:30 - 13:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 09:30 - 13:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag für den Leihverkehr geschlossen

Ansprechpartner
Name Funktion Tel E-Mail Raum
M. Nerling Leiter Rechnungsprüfungsamt -140 rpa@waren-mueritz.de 3.10
M. Rühlmann Öffentlichkeitsarbeit/Presse -115 pressestelle@waren-mueritz.de 3.24
L. Klischewsky Kultur/Städtepartnerschaft -123 kultur@waren-mueritz.de 1.01
S. Schabbel Gleichstellung -344 gsb@waren-mueritz.de Rathaus
A. Schult Personalrat -117 personalrat@waren-mueritz.de 1.29
Hauptamt
M. Junghanß Amtsleiter Hauptamt -110 hauptamt@waren-mueritz.de 3.19
M. Bitterlich Sachgebietsleiter EDV/

Allgemeine Verwaltung
-150 postamt@waren-mueritz.de 3.25

M. Writschan Sachgebietsleiter Personal/
Organisation

-131 personalstelle@waren-mueritz.de 3.02

T. Engel Ausbildungsleiterin -133 ausbildung@waren-mueritz.de 3.01
Amt für Finanzen
M. Mahnke Amtsleiter Amt für Finanzen -200 amt-finanzen@waren-mueritz.de 4.10
M. Jung Sachgebietsleiterin 

Finanzmanagement
-205 kaemmerei@waren-mueritz.de

buchhaltung@waren-mueritz.de
4.04

S. Gohlke Sachgebietsleiterin Kasse/
Vollstreckung

-210 stadtkasse@waren-mueritz.de
vollstreckung@waren-mueritz.de

E.03

K. Freitag Sachgebietsleiterin Steuern/
Abgaben

-220 steuern@waren-mueritz.de  4.24

D. Zimmermann Sachgebietsleiter Grundstücks- & 
Gebäudemanagement

-190 liegenschaften@waren-mueritz.de 4.21

Amt für Bürgerdienste
J. KoberJ. Kober Amtsleiter Amt für Bürgerdienste --300 ordnungsamt@waren-mueritz.de 1.20
S. Hagedorn Sachgebietsleiterin Sicherheit/ 

Ordnung/Bürgerbüro
-320 gewerbe@waren-mueritz.de Bürgerbüro 

Raum 4
H. Jantz Sachgebietsleiter 

Verkehrsangelegenheiten
-360 oevb@waren-mueritz.de 1.27

A. Dreier Sachgebietsleiterin  
Bildung/Jugend/Soziales

-330 schulverwaltung@waren-mueritz.de
wohngeld@waren-mueritz.de

1.02

C. Swienty Sachgebietsleiterin Standesamt -340 standesamt@waren-mueritz.de Rathaus
Amt für Bau, Umwelt und Stadtplanung
T. Mura Amtsleiter Amt für Bau, Umwelt 

und Stadtplanung
-600 bauamt@waren-mueritz.de 2.23

N.N. Sachgebietsleitung 
Stadtplanung/Baurecht

-610 planung-wifoe@waren-mueritz.de
baurecht@waren-mueritz.de

2.01

D. Meinel-Klähn Sachgebietsleiter Hoch- & Tiefbau -650 hoch-tiefbau@waren-mueritz.de 2.27
R. Müller Sachgebietsleiter Umwelt/

Forsten/Friedhof
-670 umwelt-forsten@waren-mueritz.de 2.11

M. Jatsch Leiter Stadtbauhof -680 stadtbauhof@waren-mueritz.de
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Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 86  
„Wohnen Am Gregoriusberg Nr. 9” der Stadt Waren (Müritz)  
als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB

Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I. S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394), sowie nach § 86 der Landesbauordnung Meck-
lenburg - Vorpommern vom 15.Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, 
S.344; 2016 S. 28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2024 
(GVOBl. M-V S. 110), hat die Stadtvertretung in der Sitzung am 5. 
März 2025 die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 86 „Wohnen 
Am Gregoriusberg Nr. 9“ (im Übersichtsplan gestrichelt dargestellt) 
beschlossen. Diese besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B). Die Begründung wurde gebilligt.
Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung 
in Kraft.
Jedermann kann die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 86 „Woh-
nen Am Gregoriusberg Nr. 9“ und die Begründung ab diesem Tag in 
der Stadt Waren (Müritz) im Amt für Bau, Umwelt und Stadtplanung, 
Zum Amtsbrink 1, Zimmer 2.05 während der Sprechzeiten
Mo. 08:30 – 12:00 Uhr
Di. 08:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
Mi. 08:30 – 12:00 Uhr
Do. 08:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr
Fr. 08:30 – 12:00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Darüber hinaus sind Vereinbarungen von zusätzlichen Besprechungs-
terminen möglich.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass diese Bekanntmachung 
auf der Internetseite der Stadt Waren (Müritz), www.waren-mueritz.
de, unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ und die Satzung sowie 
die Begründung unter dem Pfad www.waren-mueritz.de/de/unsere-
stadt-waren-mueritz/stadtentwicklung/bauleitplanung/ sowie auf 
der Internetseite des Bau- und Planungsportals M-V (https://www.
bauportal-mv.de alternativ https://bplan.geodaten-mv.de für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Das Plangebiet liegt am Rand der südlichen Innenstadt und grenzt 
an die Straße „Am Gregoriusberg“ sowie an die Treppenanlage 
vom Gregoriusberg zur Straße „Große Gasse“ an.
Durch den Bebauungsplan wird die Neuordnung des Plangebie-
tes zur planungsrechtlichen Sicherung von Stellplätzen angestrebt. 
Weiterhin soll durch die Unzulässigkeit von Ferienwohnungen die 
Wohnraumversorgung des Stadtgebietes gewahrt werden.
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Waren (Müritz) 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpom-
mern kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die 
in der Kommunalverfassung enthalten oder auf Grund derselben 
erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentli-

chen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmi-
gungs- und Bekanntmachungsvorschriften. Ein Verstoß ist schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschriften und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergeben soll, gegenüber der Stadt Waren 
(Müritz) geltend zu machen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Waren (Müritz), 09.06.2026

N. Möller
Bürgermeister
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Vermessungsstelle
Gemeinde: Waren (Müritz), Stadt
Gemarkung: Waren

Flur: 42
Flurstück(e): 103/34
Lagebezeichnung: Weg zur Waupack (Geothermie)

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung der Niederschrift 
 über den Grenztermin

Für das oben angegebene Vermessungsobjekt wird ein Grenzfest-
stellungs-/Abmarkungsverfahren nach dem Gesetz über das amtliche 
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und 
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16.Dezember 2010 
(GVOBl. M-V S. 713), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Mai 
2018 (GVOBl. M-V S. 193, 204) geändert worden ist, durchgeführt.
Gemäß § 31 Absatz 3 GeoVermG M-V wird den Beteiligten, denen 
die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung nicht im Grenztermin 
oder schriftlich bekanntgegeben wurde, die Grenzfeststellung und/
oder Abmarkung durch Offenlegung der Niederschrift über den 
Grenztermin bekanntgegeben.

Von der Offenlegung sind folgende Flurstücke betroffen:

Gemeinde: Waren (Müritz), Stadt
Gemarkung: Waren
Flur: 42
Flurstück(e): 67/2, 67/4, 67/5

Die Offenlegung erfolgt in den Geschäftsräumen der Vermessungs-
stelle (Stelle nach § 5 Absatz 2 GeoVermG M-V)

Dipl.-Ing. Norbert Boerner

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Mühlenstraße 34
17207 Röbel/ Müritz
während 
der Geschäftszeiten:.

Montag bis Donnerstag 
von 6.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Freitag von 6.30 Uhr bis 14:00 Uhr

in der Zeit vom 04.07.2026 bis zum 04.08.2026

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung kann innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegung Widerspruch bei der 
oben genannten Vermessungsstelle erhoben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass: die Entscheidung über den Wi-
derspruch kostenpflichtig ist, wenn sich die Grenzfeststellung und/
oder Abmarkung als richtig bestätigt.

Röbel/Müritz den 09.06.2026

Vermerk über die ortsübliche Bekanntmachung:
Beginn am: 20.06.2026
Ende am: 25.07.2026

Einwohnersprechstunde  
des Präsidiums der Stadtvertretung

Die nächste Einwohnersprechstunde des Präsidiums der Stadtver-
tretung findet statt
am Donnerstag, 2. Juli 2026
von 18:00 bis 19:00 Uhr
im Büro des Bürgermeisters im Historischen Rathaus

Neuer Markt 1, 17192 Waren (Müritz).
Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Müritzstadt besteht die 
Möglichkeit, ortsbezogene Anliegen und Probleme vorzutragen.
Als Ansprechpartner wird der Stadtpräsident Herr Toralf Schnur 
oder ein Stellvertreter des Stadtpräsidenten zur Verfügung stehen.
Der Zugang zum Büro des Bürgermeisters im Historischen Rathaus ist 
nicht barrierefrei. Um diesen Anfragen gerecht zu werden, wenden 
Sie sich bitte an den Sitzungsdienst (03991 177122) der Stadt Wa-
ren (Müritz), damit Ihre Kontaktdaten aufgenommen werden können. 
Der Stadtpräsident oder ein Stellvertreter wird Sie kontaktieren.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Termine für die Sitzungen der  
Ausschüsse der Stadtvertretung

Rechnungsprüfungsausschuss 23. Juni 2026
Stadtentwicklungsausschuss 30. Juni 2026
Finanz- u. Grundstücksausschuss 01. Juli 2026
Hierzu laden wir alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
recht herzlich ein. Die Tagesordnung der jeweiligen Sitzung, 
der genaue Sitzungszeitpunkt sowie der Tagungsort können 
aus den Schaukästen:
- Rathaus, Neuer Markt 1,
- Verwaltungsgebäude, Zum Amtsbrink 1,
17192 Waren (Müritz), 5 Tage vor der Sitzung entnommen 
werden.

Auch im Internet sind die aktuellen Informationen zu den Sit-
zungen zu finden. Unter www.waren-mueritz.de finden Sie den 
Menüpunkt (Button) Bürgerinformationssystem.

 Foto: © Oran Tantapakul -stock.adobe.com - 

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 4. Juli 2026.

Redaktionsschluss ist am 24.Juni 2026.
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Bekanntmachung – Haushaltssatzung der Stadt Waren (Müritz)  
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) 
wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.04.2026 und nach 
Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den ge-
nehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird
1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von 49.941.457 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen 
von 49.733.463 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen von 207.994 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden 

Einzahlungen von 40.328.785 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden 
Auszahlungen[1] von 49.455.039 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der 
laufenden Ein- und Auszahlungen 
von -9.126.254 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus der Investitionstätigkeit von 19.119.613 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus der Investitionstätigkeit von 19.119.613 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus der Investitionstätigkeit von 0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen wird festgesetzt auf 8.752.800 EUR

§ 4 Kassenkredite
Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen (Grundsteuer A) auf 280 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 320 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 
196,4615 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 13.092.351 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 14.224.818 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich 133.266.821,26 EUR

Waren (Müritz), den 01.06.2026
N. Möller Siegel
Bürgermeister
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen 
Entscheidungen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als 
untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen sind am 01.06.2026 (eMail-Eingang) wie folgt be-
kanntgegeben worden:
„Gemäß § 54 Absatz 4 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), in der zuletzt gültigen Fassung 
genehmige ich den in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Waren 
(Müritz) für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzten Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen von 8.752.800 EUR (acht Millionen 
siebenhundertzweiundfünfzigtausendachthundert Euro) vollständig.“
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 und 
die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wird mit 
ihren Anlagen auf der Internetseite http://www.waren-mueritz.de/
de/buergerservice-verwaltung/bekanntmachung/Amt für Finanzen 
veröffentlicht.

N. Möller
Bürgermeister

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von 
Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Schulanmeldung für das Schuljahr 2027/28  
an der Grundschule Am Papenberg

Sehr geehrte Eltern,

laut Schulgesetz MV § 43 sind Sie verpflichtet, Ihr Kind in der 
Grundschule anzumelden. Die Anmeldung gilt für alle Mädchen 
und Jungen, die in der Zeit vom 01.07.2026 bis 30.06.2027 sechs 
Jahre alt werden.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch vorab in der Zeit vom 18.08. bis 
21.08.2026 von 9.00 bis 12.00 Uhr im Sekretariat einen Termin! 
Die persönliche Anmeldung in der Schule findet dann mit dem 
Einschulungskind im folgenden Zeitraum statt:

31.08.2026 bis 18.09.2026

Bitte bringen Sie nachfolgende Dokumente mit:

- Kopie der Geburtsurkunde des Einschulungskindes
- Kopie der Sorgerechtserklärung bzw. Negativtest gemäß § 58a 

SGB VIII
- Kopie medizinische Gutachten, Therapieberichte (falls vorhan-

den)
- Anträge mit Begründung auf vorzeitige Einschulung, Zurück-

stellung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Grundschule Am Papenberg.

Telefon: 03991-665740

Uta Thiele
Schulleiterin GS Am Papenberg
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Allgemeinverfügung zur Regelung der Wahlwerbung  
für die Landtagswahl am 20. September 2026 

 in der Stadt Waren (Müritz)
Auf der Grundlage des § 35 Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 2020 
(GVOBl. M-V 2020, S. 410) und § 3 der Satzung über Erlaubnisse 
für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Waren 
(Müritz) vom 09. Juni 1997, zuletzt geändert am 15. November 2004 
(Sondernutzungssatzung) und § 22 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG - MV) vom 13. Januar 
1993, (GVOBl. M-V 1993, S. 42) zuletzt geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154, 184) und 
der Allgemeinverfügung zur Gewährleistung von Wahlwerbung 
des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 
vom 15. September 2022, ergeht folgende Allgemeinverfügung:

1. Plakatwerbung
Plakatwerbung darf innerhalb von 6 Wochen unmittelbar vor der 
Wahl, unter Beachtung folgender Nebenbestimmungen, durchge-
führt werden.
a) Die Plakate dürfen nur an Lichtmasten angebracht werden. Sie 

müssen so angebracht werden, dass Beschädigungen an den 
Lichtmasten nicht entstehen.

b) Die Plakatwerbung darf mit seiner Ansichtsseite das Maß DIN 
A1 (694 mm x 841 mm) nicht überschreiten.

c) Pro Partei, Wählergemeinschaft bzw. Einzelbewerber darf an 
nicht mehr als 100 Standorte (Doppelplakate sind möglich) Pla-
katwerbung angebracht werden.

d) Es ist untersagt, Plakate an Verkehrszeichen bzw. Verkehrsleit-
einrichtungen zu befestigen.

e) Wahlplakate an privaten Anlagen und Einrichtungen im Stra-
ßenraum, wie Leitungsmasten, Schaltschränken oder Transfor-
matorenstationen, Hauswänden, Mauern oder Zäunen, dürfen 
ohne Zustimmung des Eigentümers nicht angebracht werden.

f) Die Plakate sind so anzubringen, dass die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit im Stadtgebiet nicht beeinträchtigt wird. Insbe-
sondere darf Plakatwerbung nach Ort und Art der Anbringung 
sowie der Form und Farbe der Plakate nicht zu Verwechslungen 
mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder deren 
Wirkung beeinträchtigen.

g) Zerrissene, beschmutzte und beschädigte Plakate sind umgehend 
auszuwechseln bzw. zu entfernen.

h) Befindet sich der Lichtmast im Geh- oder Radwegebereich, ist 
eine Mindestdurchlasshöhe von 2,20 m (Höhe Verkehrsbeschil-
derung) zu gewährleisten.

i) Für Personen- und Sachschäden, die im Zusammenhang mit der 
Plakatwerbung stehen, haftet der Veranlasser der Werbung.

j) Die Plakate sind innerhalb von 14 Tagen nach dem Wahltag 
aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen.

k) Dem Amt für Bürgerdienste ist eine für die Plakatierung verant-
wortliche Person zu benennen.

Plakatwerbung, die den vorstehenden Bestimmungen nicht entspricht, 
kann von den zuständigen Behörden entfernt und sichergestellt 
werden.

2. Freizuhaltende Bereiche
Folgende Bereiche und Straßen sind von Wahlplakatierungen frei-
zuhalten:
a) Innenstadtbereich (Bereich, der im Osten von der Mecklenburger 

Straße, im Süden von der Strand- und Müritzstraße, im Westen 
von der Straße Zur Steinmole und im Norden vom Schweriner 
Damm eingeschlossen ist),

b) Müritzstraße, einschließlich des Bereichs des Yachthafens,
c) Strandstraße,
d) Kreuzungs- und Einmündungsbereiche bis zu je 10 m von den 

Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, sowie vor Bahnübergängen

3. Werbetafeln
Die Aufstellung von Werbetafeln im Großformat bedarf der Geneh-
migung durch die Stadt Waren (Müritz) - Amt für Bürgerdienste. Der 
Antrag auf Genehmigung ist spätestens 7 Tage vor der beabsich-
tigten Aufstellung der Werbetafel zu stellen.
Großformatige Werbetafeln sind so auszuführen, dass sie even-
tuellen Witterungseinflüssen widerstehen. Für Gefährdungen und 
Schäden, die durch zerstörte Werbetafeln im öffentlichen Verkehrs-
raum verursacht werden, haftet allein der Genehmigungsinhaber.

4. Lautsprecherwerbung
Lautsprecherwerbung darf innerhalb eines Zeitraumes von 6 Wo-
chen unmittelbar vor der Wahl, nicht aber am Wahltag selbst, unter 
Beachtung folgender Nebenbestimmungen, durchgeführt werden.
a) Die Lautsprecherwerbung darf nicht zur Beeinflussung bzw. 

Gefährdung des Verkehrs führen, sie muss insbesondere auf 
verkehrsreichen Straßen (z. B. Bundesstraßen) unterbleiben.

b) Sie darf weder die Lebens- und Wohnqualität beeinträchtigen, 
noch den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen stören.

c) Lautsprecherwerbung darf nur in der Zeit von 08:00 Uhr bis 
längstens 22 Uhr durchgeführt werden. In einem Umkreis von 200 
Metern zu Wohngebieten ist während der Zeit von 13:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr die Wahlwerbung mit Lautsprechern unzulässig.

d) In der Nähe von Kliniken, Krankenhäusern, Kurheimen, Alten- 
und Pflegeheimen, Kindertagesstätten, Schulen und ähnlichen 
Anstalten und Einrichtungen sowie in der Nähe von Kirchen zu 
Zeiten des Gottesdienstes hat die Wahlwerbung mit Lautspre-
chern zu unterbleiben.

5. Informationsstände
Die Aufstellung von Informationsständen auf öffentlichen Verkehrs-
flächen ist eine Form der Sondernutzung, die gesondert geneh-
migungspflichtig ist. Die Anträge sind rechtzeitig, spätestens eine 
Woche vorher, an das Amt für Bürgerdienste zu richten.

6. Kosten
Plakatwerbung im Sinne dieser Allgemeinverfügung ist gebührenfrei.

7. Androhung von Zwangsgeld
Plakatwerbung die im öffentlichen Verkehrsraum ohne Einhaltung der 
in dieser Verfügung enthaltenen Regelungen platziert ist oder nicht, 
nicht vollständig oder nicht innerhalb einer von der Wahlbehörde 
festgesetzten Frist von der jeweils verantwortlichen Partei entfernt 
wird, wird hiermit ein Zwangsgeld i. H. v. 50 Euro pro Plakat ange-
droht (§ 25 Abs. 1 S. 2 StrWG MV i. V. m. §§ 87, 88 SOG M-V).
Bei Gefahr im Verzug ist Plakatwerbung ohne Fristsetzung sofort 
zu entfernen. Ist dies der jeweiligen verantwortlichen Partei nicht 
möglich, wird dies gem. § 10 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz als 
Ersatzvornahme vollzogen.

8. Widerruf
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können jederzeit ganz 
oder teilweise widerrufen bzw. mit weiteren Nebenbestimmungen 
versehen werden.

9. Sofortvollzug
Die sofortige Vollziehung wird hiermit angeordnet.

10. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

Begründung
Die Werbung um Stimmen durch die Parteien, Wählergruppen und 
Einzelbewerbungen ist Ausdruck einer lebendigen freiheitlichen 
Demokratie. Für die Wahlkampfschlussphase wird in Anlehnung 
an § 21a Abs. 1 Landes- und Kommunalwahlgesetz (LKWG M-V) 
ein Zeitraum von sechs Wochen angenommen. Für diesen Zeit-
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raum besteht ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf angemessene 
Wahlwerbung.
Dieser Anspruch besteht jedoch nicht schrankenlos. Die zuständi-
ge Behörde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine wochenlange 
Verunstaltung des Ortsbildes durch wildes Plakatieren verhindert 
wird. Für den historischen Stadtkern von Waren (Müritz) besteht ein 
besonderes schützenswertes Interesse, diesen von Sichtwerbung für 
Wahlzwecke freizuhalten. Dies ist auch verhältnismäßig. Denn es 
bestehen darüber hinaus weitreichende Möglichkeiten der Sichtwer-
bung im Stadtgebiet. Auch im von der Sichtwerbung freizuhaltenden 
Stadtgebiet kann in anderer Form Wahlwerbung erfolgen.
Die Begrenzung der Standorte auf 100 Standorte pro Partei, Wäh-
lergruppe oder Einzelbewerber erfolgt als weiteres Mittel gegen 
eine Verunstaltung des Ortsbildes. Sie ermöglicht ferner eine Gleich-
behandlung der Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber.
Die Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit vom 27.09.2022 zur Gewährleistung von 
Wahlwerbung auf der Grundlage des § 46 Abs. 2 S. 1 StVO gilt 
für das gesamte Stadtgebiet.
Die Gebührenfreiheit ergibt sich aus § 3 der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
in der Stadt Waren (Müritz).
Rechtsgrundlage für die Androhung des Zwangsmittels sind die §§ 
79, 80 Abs. 1 Nr. 2, 86 Abs. 1 Nr. 1, 88 Abs. 1 Nr. 1 SOG M-V 

i. V. m. § 110 VwVfG M-V. Nach Ausübung des pflichtgemäßen 
Ermessens ist das Zwangsgeld das geeignete, erforderliche und 
auch angemessene Zwangsmittel, da zu gewährleisten ist, dass die 
angeforderten Maßnahmen ausgeführt werden.
Der sofortige Vollzug war anzuordnen. Das öffentliche Interesse 
an der Durchsetzung der Erhaltung der Verfügung überwiegt das 
Interesse der Verfügungsadressaten, von der sofortigen Vollziehung 
verschont zu bleiben. Das öffentliche Interesse an der Durchsetzung 
der Erhaltung der Verfügung für die anstehende Landtagswahl am 
20.09.2026 sowie mit Blick auf die Dauer von verwaltungsgericht-
lichen Rechtsstreitigkeiten würde durch die aufschiebende Wirkung 
eines Widerspruchs und sich hieran anschließender Gerichtsver-
fahren vereitelt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
der öffentlichen Bekanntgabe bei der Stadt Waren (Müritz), Der Bür-
germeister, Zum Amtsbrink 1, 17192 Waren (Müritz), Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch hat wegen der Anordnung der 
sofortigen Vollziehung jedoch keine aufschiebende Wirkung.

Waren (Müritz), 18.05.2026

Norbert Möller
Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Stadt Waren (Müritz) als Mittelzentrum mit ca. 21.500 Einwohnern ist ein Heilbad und liegt im Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte, direkt an der Müritz. Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Stelle als

Baukontrolleur/Sachbearbeiter Tiefbau (m/w/d)
zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
•	 Kontrolle der Verkehrssicherheit öffentlicher Straßen und 

Wege
•	 Erteilung von Aufbruchgenehmigungen
•	 Planung, Durchführung und Auswertung von Verkehrszäh-

lungen und Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der 
öffentlichen Straßen

•	 Aufbau und Aktualisierung des digitalen Straßenkatasters
•	 Führung und Aktualisierung von Statistiken zur Anzahl, 

Länge, der baulichen Ausbildung von Straßen und Wegen
•	 Bearbeitung von Versicherungsfällen
•	 Bearbeitung und Beantwortung von Bürgereingaben, 

Beschwerden, Anfragen
•	 Planung, und Durchführung von baulichen Maßnahmen 

sowie entsprechende Beantragung von Fördermitteln

Darüber hinaus werden erwartet:
•	 Abgeschlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Tech-

niker im Baugewerbe
•	 Einschlägige Erfahrungen im Fachgebiet des Tiefbaus sind 

wünschenswert
•	 Fähigkeit im Umgang mit Rechtsvorschriften und Rechtspre-

chungen
•	 Ausgeprägte Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und 

Belastbarkeit
•	 Kenntnisse im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-

wesen sowie im Vergaberecht sind wünschenswert
•	 Kenntnisse in der PC-Anwendung (Word, Excel, Power 

Point)
•	 Rasche Auffassungsgabe sowie analytisches Denkvermö-

gen
•	 Fähigkeit und Bereitschaft zur teamorientierten und interdis-

ziplinären Zusammenarbeit

•	 Persönliches Engagement, kollegiale und teamorientierte 
Arbeitsweise

•	 Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:
•	 Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit 35 Std/Wo-

che in der Entgeltgruppe 9a des TVöD – VKA.

sowie:
•	 Qualifizierungsangebote
•	 Familienfreundlichkeit (z. B. durch flexible Arbeitszeiten)
•	 Entsprechend den Vorgaben des TVöD zahlen wir ein 

jährliches Leistungsentgelt
•	 Eine betriebliche Altersvorsorge
•	 Gesundheitsfördernde und erhaltende Maßnahmen im 

Rahmen unseres
betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie Fahrradleasing
Bewerbungen schwerbehinderter Personen und diesen gleichge-
stellte Menschen mit Behinderung werden bei gleicher fachlicher 
und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
laden Sie bitte elektronisch bis zum 25.06.2026 über das Bewer-
berportal der Stadt Waren (Müritz) hoch. Das Bewerberportal 
erreichen Sie unter dem Menüpunkt „Stellenausschreibungen“ 
unter folgendem Link:
http://www.waren-mueritz.de/de/buergerservice-verwaltung/
ausschreibungen/.
Kosten im Zusammenhang mit der Vorstellung können nicht er-
stattet werden.
Die Bewerbungsgespräche finden am 01.07.2026 statt.

N. Möller
Bürgermeister
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Altkleidercontainer richtig nutzen
Nur tragbare Kleidung einwerfen

Die Stadt Waren (Müritz) weist darauf hin, dass die Altkleidercon-
tainer im Stadtgebiet ausschließlich für gut erhaltene Kleidung und 
Textilien zur Wiederverwendung vorgesehen sind.
Seit Jahren sehen sich die Betreiber der Container mit zunehmenden 
Fremdbefüllungen konfrontiert. Immer wieder werden Hausmüll, Re-
stabfälle oder unbrauchbare, verschlissene oder stark verschmutzte 
Textilien in den Containern entsorgt. Diese sind jedoch nicht für die 
Wiederverwendung geeignet und müssen kostenintensiv aussortiert 
und entsorgt werden. Die fachgerechte Entsorgung dieser Inhalte 
erfolgt auf Kosten der Anbieter.
Parallel dazu hat sich die wirtschaftliche Situation der Verwertungs-
branche deutlich verschärft. Die Erlöse für Altkleider sind stark gesun-
ken, während gleichzeitig wichtige Absatzmärkte – insbesondere in 
Osteuropa – weggebrochen sind. Für viele Betreiber ist das Sammel-
system unter diesen Bedingungen kaum noch wirtschaftlich tragfähig.
Die Auswirkungen zeigen sich auch in Waren (Müritz): Während im 
Jahr 2020 noch 32 Altkleidercontainer im Stadtgebiet zur Verfügung 
standen, sind es aktuell nur noch 16.
Aktuell befinden sich diese in der Straße Am Ellernbruch, in der 
Eichholzstraße sowie in der Mecklenburger Straße, am Friedrich-
Engels-Platz, in der Karl-Marx-Straße und der Carl-Moltmann-Straße. 
Zudem stehen acht Altkleidercontainer auf dem Wertstoffhof in der 

Warendorfer Straße sowie in den Ortsteilen Schwenzin und Alt 
Falkenhagen.
Um die verbleibenden Sammelangebote zu sichern, ist ein bewusster 
Umgang mit den Containern entscheidend: Nur saubere und trag-
bare Kleidung gehört hinein. Stark verschmutzte oder nicht mehr 
nutzbare Textilien sind weiterhin über die Restmülltonne zu entsorgen.

Altkleidercontainer „Am Ellernbruch“� Foto: Stadt Waren (Müritz)

Stellenausschreibung
Die Stadt Waren (Müritz) als Mittelzentrum mit ca. 21.500 Einwohnern ist ein Heilbad im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
und liegt direkt an der Müritz. Zur Unterstützung des Stadtbauhofes ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Stelle als

Mitarbeiter Stadtbauhof (m/w/d)
zu besetzen.

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst:
•	 Baum- und Grünflächenpflege im zugeordneten Stadtge-

biet (Pflanz- und Mäharbeiten, Bewässerungsarbeiten, 
Gefahrenabwehr, Entsorgung von Totholz, Umsetzung 
Verkehrssicherungspflicht, Heckenschnitt und Gewässerun-
terhaltung, großer Baumeinschlag, Baumfällungen

•	 Führen von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten zur 
Baum- und Grünflächenpflege

•	 Winterdienst, Streuen und Räumen
•	 Pflege der Arbeitsdokumentation und Nachweis der durch-

geführten Arbeiten
•	 Reinigung und Pflege von Dienstfahrzeugen, Maschinen 

und Geräten
•	 Papierkorbentleerung, manuelle Stadtreinigung und Müll-

beseitigung
•	 Durchführen von Transportleistungen

Darüber hinaus werden erwartet:
•	 abgeschlossene Berufsausbildung zum Forstfacharbeiter, 

Forstwirt oder ähnlichen Ausbildung
•	 Erfahrungen und Kenntnisse im „großen Holzeinschlag“
•	 Umfangreiche Fachkenntnisse im Beschäftigungsbereich
•	 Führerschein mind. Klasse C1/C1E – (Führerschein Klasse 

C/CE wünschenswert)
•	 Motorkettensägeschein
•	 AS Baum II wünschenswert
•	 Umfangreiche Kenntnisse in der Baum- und Grünflächen-

pflege
•	 Wartungstechnische Kenntnisse und Erfahrungen
•	 Bedienberechtigung LKW-Ladekran wünschenswert
•	 Kenntnisse bei Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne
•	 Persönliches Engagement, kollegiale und teamorientierte 

Arbeitsweise
•	 Flexibler Arbeitseinsatz, auch an Wochenenden und 

Feiertagen
•	 Rufbereitschaften an Wochenenden und Feiertagen
•	 (max. 30 min von Alarmierung bis Einsatzort)
•	 Uneingeschränkte Eignung für den Einsatz im Außendienst 

und körperlicher Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 39 Stunden in der Entgeltgruppe 5 des TVöD – 
VKA.

sowie:
•	 Qualifizierungsangebote
•	 Entsprechend den Vorgaben des TVöD zahlen wir ein 

jährliches Leistungsentgelt
•	 Eine betriebliche Altersvorsorge
•	 Gesundheitsfördernde und erhaltende Maßnahmen im 

Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements
•	 Fahrradleasing

Bewerbungen schwerbehinderter Personen und diesen Personen 
gleichgestellte Menschen mit Behinderung, werden bei gleicher 
fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
laden Sie bitte elektronisch bis zum 30.06.2026 über das Bewer-
berportal der Stadt Waren (Müritz) hoch. Das Bewerberportal 
erreichen Sie unter dem Menüpunkt „Stellenausschreibungen“ 
unter folgendem Link:
https://www.waren-mueritz.de/de/buergerservice-verwaltung/
ausschreibungen/
Kosten im Zusammenhang mit der Vorstellung können nicht er-
stattet werden.
Die Bewerbungsgespräche finden am 09.07.2026 statt.

N. Möller
Bürgermeister
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SommerGlockenSpiel 2026 in der St. Marienkirche
Nach dem großen Zuspruch in den vergangenen drei Jahren wird das 
SommerGlockenSpiel in der St. Marienkirche auch 2026 fortgeführt 
und weiter ausgebaut. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kirchge-
meinde St. Marien, der Warener Stadtführerinnen und Stadtführer 
und der Stadt Waren (Müritz).

Für das diesjährige Glockenspiel konnten acht Musiker gewonnen 
werden, die die insgesamt 15 Bronzeglocken live zum Klingen brin-
gen. Insgesamt sind 18 Konzerte geplant, die sowohl Gäste als auch 
Einheimische begeistern sollen. Mehr als 50 Musikstücke wurden 
eigens für das Glockenspiel arrangiert – darunter bekannte Titel 

und Volkslieder, die zum Mitsingen einladen.
In den vergangenen Jahren konnten durch Spenden erfolgreich 
die Mittel für eine Glocke in der Tonlage „D“ gesammelt werden. 
Dafür gilt allen Unterstützerinnen und Unterstützern ein herzlicher 
Dank. In diesem Jahr wird für eine weitere Glocke in der Tonlage 
„C“ gesammelt.
Das SommerGlockenSpiel findet jeweils samstags bis zum 26. Sep-
tember 2026 in der St. Marienkirche (Große Burgstraße 1) statt. Die 
Konzerte beginnen um 11:35 Uhr und dauern bis etwa 12:00 Uhr.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die besondere Atmo-
sphäre dieses musikalischen Angebots zu erleben.

Stellenausschreibung
Die Stadt Waren (Müritz) als Mittelzentrum mit ca. 21.500 Einwohnern ist ein Heilbad im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
und liegt direkt an der Müritz. Zur Unterstützung des Stadtbauhofes ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Stelle als

Mitarbeiter Stadtbauhof (m/w/d)
zu besetzen.

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst:
•	 Absicherung der Sauberkeit und Ordnung auf allen 

städtischen Flächen, Straßen, Wegen, Plätzen, naturnahen 
Erholungsbereichen, Straßenbegleitgrün und Spielplätzen

•	 Unterstützung in der Grünpflege / Stadtraumpflege
•	 Bedienen von Maschinen, Fahrzeugen und Anbaugeräten 

nach Einweisung
•	 Grünpflege mit maschinellem Einsatz
•	 Wildkrautbeseitigung manuell und maschinell im gesamten 

Stadtgebiet
•	 Reinigen von Straßenabläufen und Rinnen
•	 Reinigung Buswartestellen, Buswartehäuser
•	 Winterdienst, Streuen und Räumen (auch maschinell)
•	 Reinigung und Pflege von Dienstfahrzeugen, Maschinen 

und Geräten
•	 Manuelle Stadtreinigung und Müllbeseitigung
•	 Pflege der Arbeitsdokumentation und Nachweis der durch-

geführten Arbeiten

Darüber hinaus werden erwartet:
•	 Abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen 

Bereich
•	 Führerschein Klasse C
•	 Persönliches Engagement, kollegiale und teamorientierte 

Arbeitsweise
•	 Flexibler Arbeitseinsatz, auch an Wochenenden und 

Feiertagen
•	 Rufbereitschaften an Wochenenden und Feiertagen
•	 (max. 30 min von Alarmierung bis Einsatzort)
•	 Uneingeschränkte Eignung für den Einsatz im Außendienst 

und körperliche Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 39 Stunden in der Entgeltgruppe 5 des TVöD – 
VKA.

sowie:
•	 Qualifizierungsangebote
•	 Entsprechend den Vorgaben des TVöD zahlen wir ein 

jährliches Leistungsentgelt
•	 Eine betriebliche Altersvorsorge
•	 Gesundheitsfördernde und erhaltende Maßnahmen im 

Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements
•	 Fahrradleasing

Bewerbungen schwerbehinderter Personen und diesen Personen 
gleichgestellte Menschen mit Behinderung, werden bei gleicher 
fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
laden Sie bitte elektronisch bis zum 30.06.2026 über das Bewer-
berportal der Stadt Waren (Müritz) hoch. Das Bewerberportal 
erreichen Sie unter dem Menüpunkt „Stellenausschreibungen“ 
unter folgendem Link:
https://www.waren-mueritz.de/de/buergerservice-verwaltung/
ausschreibungen/
Kosten im Zusammenhang mit der Vorstellung können nicht er-
stattet werden.
Die Bewerbungsgespräche finden am 07.07.2026 statt.

N. Möller
Bürgermeister
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Erste Kurkonzerte auf der neuen Podestbühne
Am 29. Mai fanden die ersten beiden Veranstaltungen der Kurkon-
zertreihe 2026 im Kurpark statt. Im Frühjahr entstanden dort auf 
der bekannten Lichtung am Brunnen eine Podestbühne sowie Strom- 
und Wasseranschlüsse. Die Holzkonstruktion misst sieben mal acht 
Meter und bot am Abend sogar dem ganzen Posaunenchor von St. 
Marien ausreichend Platz. Davor begeisterte das Figurentheater 
Ernst Heiter die ersten Gäste dieser Veranstaltungssaison. Es folgen 
bis Ende September viele weiter Konzerte, Theater, Lesungen und 
Mitmachangebote. Jeweils am, ersten Dienstag im Monat sind alle 
herzlich eingeladen, selbst aktiv zu werden. 17:00 Uhr startet der 
Sommer-Qigong-Kurs bei Antje Neher, gefolgt von dem bereits 
berühmt-berüchtigten DrumCircle unter Leitung von Matthias Hübner. 
Der nächste Aktionstermin ist übrigens der 7. Juli 2026.

Posaunen 29. Mai 2026� © Stadt Waren (Müritz)

Ein großer Teil der Veranstaltungen findet jeweils dienstags im Kur-
park statt. Einige Ensemble spielen allerdings auch am Samstag im 
Kursaal. Besonders die Chöre, die Ensembles der Kreismusikschule 
oder die StadtStreicher schätzen die wunderbare Akustik im Kursaal. 
Seit vielen Jahren finden im Kurzentrum Waren (Müritz) Kurkonzerte 
statt. Dankenswerter Weise bietet das Haus eine sichere Regenal-

ternative. So können die Dienstagskonzerte bei Starkregen in den 
Kursaal verlegt, wenn dort nicht gerade eine eigene Veranstaltung 
läuft. Beide Veranstaltungsorte sind nur 4-5 Gehminuten voneinander 
entfernt. Es lohnt sich also immer, in den Kurpark zu gehen. Alle 
Informationen zu den Terminen sind im Flyer sowie auf der städti-
schen Homepage zu finden. Über wetterbedingte Verschiebungen 
informiert auch tagesaktuell die Waren (Müritz)-Information oder 
natürlich die städtische Internetseite bzw. der WhatsApp-Kanal der 
Stadt Waren (Müritz).

DrumCircle 2. Juni 2026� © Stadt Waren (Müritz)

Noch einige allgemeine Hinweise direkt an die Besucher: Es stehen 
knapp 100 Klappstühle und 50 Sitzkissen zur Verfügung. Bringen 
Sie sich aber gerne eigene Stühle oder auch Decken mit. Vor Ort 
werden einige Getränke zum Kauf angeboten. Aber auch hier können 
sie sich selbst versorgen. Der ein oder andere Picknickkorb wurden 
bei Konzerten schon bewundert.

Hier die nächsten Termine:
23. Juni 2026 23. Juni 2026 | 16:00 Uhr | Kurpark | Märchenzauber & Musik 
mit Ellen Luckas
23. Juni 2026 23. Juni 2026 | 19:00 Uhr | Kurpark | D&D Songwelten| 19:00 Uhr | Kurpark | D&D Songwelten
30.30. JuniJuni 20262026 Theatertag im Kurpark, Bühne am Brunnen
9:009:00 && 10:3010:30 „Piratenlieder aus der Kiste“
16:00 Uhr „Anna Achenputtel“ Theater Randfigur
19:00 Uhr Kurkonzert mit der Emil Freude Swingband

NDR Info live aus Waren (Müritz) am 30. Juni 2026
„Hohe Preise, schwache Wirtschaft: Wie bleibt unser Leben be-
zahlbar?“ Am letzten Tag des Tankrabatts und kurz vor dem Start 
der Sommerferien in Norddeutschland widmet sich NDR Info am 
30. Juni dem Thema der hohen Lebenshaltungskosten. NDR Info 
meldet sich dafür mit mehreren Sendungen live aus dem Stadthafen 
von Waren (Müritz). Stefan Schlag moderiert von 6 bis 9 Uhr für 
NDR Info Hörfunk, Susanne Stichler ist mit den Fernsehausgaben 
um 15, 16, 17 und 21:45 Uhr vor Ort.

Herausforderung Lebenshaltungskosten
Unser Alltag ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer gewor-
den. Im Supermarkt sind die Preise für Lebensmittel seit 2020 um 
bis zu 40% gestiegen. An der Zapfsäule sind die Spritpreise in die 
Höhe geklettert. Und nun läuft der Tankrabatt zum 1. Juli aus. Die 
Politik diskutiert Reformen und Entlastungsmaßnahmen. Doch das 
Geld ist knapp, auch angesichts der andauernden Wirtschaftskrise. 
Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern trifft das besonders 
hart. Der Anteil der Geringverdiener ist hier besonders hoch.

Live aus dem Stadthafen
Um wirtschaftliche Sorgen, Folgen im Alltag und mögliche Lösun-
gen geht es in den Sendungen aus Waren. Zu Gast sind unter 
anderem die Rostocker Soziologin Judith Kiesow und Jochen Gei-
lenkirchen vom Verbraucherzentrale Bundesverband. In Schalten 

und Beiträgen besuchen unsere ReporterInnen vorab Menschen und 
Unternehmen in ganz Norddeutschland. Sie fangen die Stimmung 
ein, sind an einer Tankstelle und zeigen, wie Schüler im Unterricht 
ganz praktisch den Umgang mit Finanzen lernen.

Schwerpunkt in allen Programmen
Neben den Radio- und Fernsehsendungen von NDR Info werden 
die Inhalte auch auf ndr.de und den Social-Media-Kanälen zu 
finden sein. Live vor Ort können BesucherInnen die Produktion der 
einzelnen Sendungen miterleben. Wer Fragen und Anregungen 
zum NDR-Programm hat, kann sich außerdem an das Team des 
NDR Dialogbusses wenden, das ebenfalls in Waren sein wird.
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Haus des Gastes Waren
Malte Viefs Kammer. Konzert

kreative und innovative Kammermusik - Freitag 26. Juni 2026 um 19.30 Uhr
Mit einem erstaunlichen Gespinst aus Kontrapunkt, klassischen For-
men, barocken Harmoniefolgen, poppigen Melodien und dem Drive 
der Rockmusik nehmen Malte Vief (Gitarren), Matthias Hübner (Cello) 
und Florian Mayer (Geige) ihre Hörer mit auf eine emotionale Reise.
Ihre klassischen Wurzeln sind der Nährboden für eine einzigartige, 
stilübergreifende Musik.
Das neue Konzertprogramm „Kammer“ ist in den letzten 10 Jahren 
entstandene Kammermusik. Sie lebt von der Begegnung und ist aus 
selbiger entstanden: Erlebtes wird in die Sprache der Musik übersetzt. 
So hören Sie im Konzert persönliche Klangbilder, die Geschichten 
erzählen, berühren und lange nachklingen.
Reflexiv, kreativ und erneut innovativ wird mit wunderschönen be-
rührenden wie überraschenden Melodien und Nuancen der Himmel 
ein Stück weit auf die Erde geholt, anstatt von ihr weggeflogen.

„... Malte Viefs Kammer ist kein Zimmerchen, sondern ein ganzes 
Universum.“
� (Akustik Gitarre)

Die Tickets sind in der Waren (Müritz)-Information sowie online unter 
www.hdg-waren und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

www.maltevief.de

70. Jubiläum
Bunde, Ute
Dreier, Claudia
Faßke, Dietmar
Kunstmann, Lothar
Lemcke, Sigrid
Richter, Ina
Tesch, Günter
Walter, Heike
Wobser, Gudrun

75. Jubiläum
Döring, Bernd
Franke, Bernd
Grünzel, Werner
Köpcke, Karl-Heinz
Kretzschmar, Volker

Leyk, Sonja
Lobjinski, Holger
Müller, Sylvia
Rapp, Walter
Razny, Renate
Redlin, Doris
Schmidt, Brunhilde
Taedcke, Helmut

80. Jubiläum
Ladwig, Bärbel
Wlotzka, Brigitte

85. Jubiläum
Kleemann, Frieda
Kormann, Ingrid
Lange, Peter

Tirgrath, Dieter
Voigt, Tamara

90. Jubiläum
Mandernacht, Wanda

95. Jubiläum
Höhne, Margot
Zawko, Eva-Marie

Glückwünsche  Glückwünsche  
zur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeit

Doris und Wolfgang KrafftDoris und Wolfgang Krafft

Glückwünsche  Glückwünsche  
zur Eisernen Hochzeitzur Eisernen Hochzeit
Gertrud und Wolfgang DrühlGertrud und Wolfgang Drühl

Irene und Karl-Heinz HerrmannIrene und Karl-Heinz Herrmann

101. Jubiläum
Wilk, Karla

103. Jubiläum
Piarowski, Siegfried

Herzlichen Glückwunsch des Bürgermeisters der Stadt Waren (Müritz)  
nachträglich an die Jubilare ab dem 70. Lebensjahr  

im Zeitraum 6. Juni – 19. Juni 2026
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Auftakt der Aktionswoche an der Warener Freundschaftsbank
Den Auftakt der Aktionswoche bildet am Montag, 22. Juni 2026, 
die Warener Freundschaftsbank am Müritzufer auf Höhe des 
Steakhauses.
Die Freundschaftsbank steht symbolisch für das Anliegen der Ak-
tionswoche: Menschen unkompliziert miteinander ins Gespräch 
zu bringen und Begegnungen im Alltag zu ermöglichen. Wer zu 
einer der Aktionen kommt, darf sich auf interessante Gespräche, 
kleine Geschichten aus der Stadt und viele Gelegenheiten zum 
Austausch freuen. Von 10 bis 19 Uhr sind die Warener Stadtfüh-
rerinnen und Stadtführer vor Ort.

Alle Aktionen auf einen Blick
- 22.06., 10 - 19 Uhr – Auftakt und Begegnungen 

mit den Warener Stadtführerinnen und Stadtführern 
an der Freundschaftsbank, Müritzpromenade zwischen 
Seeadler und Wellenbrechanlage

- 23.06., 14 Uhr – Gemeinsam Spazieren, 
Treffpunkt: Wegweiser gGmbH, Schleswiger Straße 8

- 24.06., 14:30 Uhr – Spiele, Kaffee und Kuchen für die 
Nachbarschaft im AWO Seniorenzentrum, 
Speisesaal Godower Weg 4

- 24.06., 19 Uhr – Lesezeit mit individuellen Beiträgen im 
WerkHaus Waren, Schulstraße 6

- 25.06., 16 Uhr – Gartencafé im Warener Wildpflanzen-
garten unter der Herrenseebrücke

- 26.06.,16 Uhr – Caféhausmusik mit Bernd und Eckhard 
aus Waren im WerkHaus Waren, Schulstraße 6

- 26.06., 17 Uhr Karaoke mit Queer am See 
im Schmetterlingshaus Waren, D.-Bonhoeffer-Str. 6

- 26.06., 19 Uhr – Brettspiele und mehr 
im WerkHaus Waren, Schulstraße 6

Informationen unter: 
kompetenznetz-einsamkeit.de/aktionswoche#Aktionen

Vernissage zur Ausstellung  
„BESSER sehen“

Freitag 3. Juli um 19.00 Uhr
Die Eröffnung findet in Anwesenheit des Künstlers am Freitag, dem 
3. Juli 2026, um 19.00 Uhr statt. Die Laudatio hält Susanne Besser, 
bildende Künstlerin aus Erfurt.
Die Warener Musikerin Ulrike Nietz spielt Klavier.
Mit dieser Ausstellung lädt die Galerie im Haus des Gastes zu ei-
ner spannenden Begegnung mit einem Künstler ein, dessen Werk 
sich über Jahrzehnte konsequent der Malerei als eigenständiger 
Ausdrucksform verschrieben hat. Die in der Ausstellung gezeigten 
Arbeiten eröffnen ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksmög-
lichkeiten. Thematisch und formal sind die Werke ebenso vielfältig 
wie die Inspirationsquellen des Künstlers. Beobachtetes und Erlebtes 
steht neben Erfundenem und Imaginärem, Gegenständliches neben 
freien Bildfindungen. Mit der Kraft von Formen und Farben, Mit 
Texturen, Farbschichtungen und feinen Nuancen schafft er Bilder, 
die den Blick fesseln und den Betrachter zum Verweilen einladen.
Die Ausstellung ist bis zum 27. September 2026 täglich von 10.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet.

Aktionswoche  
„Gemeinsam was bewegen“  

lädt zu Begegnung ein
Vom 22. bis 28. Juni 2026 beteiligen sich verschiedene Akteure 
in Waren (Müritz) an der bundesweiten Woche gegen Einsamkeit. 
Unter dem Motto „Gemeinsam was bewegen“ gestalten Vereine, 
Initiativen und Einrichtungen eine vielfältige Aktionswoche mit 
offenen Angeboten für alle Generationen.
Ob gemeinsam spazieren, spielen, lesen, singen oder einfach 
miteinander ins Gespräch kommen – die Veranstaltungen laden 
dazu ein, neue Menschen kennenzulernen und bestehende An-
gebote in der Stadt zu entdecken. Die Aktionswoche lebt vom 
Engagement vieler Akteurinnen und Akteure in Waren (Müritz), 
die ihre Türen öffnen und zum Mitmachen einladen. Alle Interes-
sierten sind herzlich willkommen – allein, mit Freunden, Familie 
oder Nachbarn. Die Teilnahme ist immer kostenfrei.
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Tag der Tag der 
VereineVereine
20.06.202620.06.2026

Volksbad Waren (Müritz)Volksbad Waren (Müritz)
10.00 - 15.00 Uhr10.00 - 15.00 Uhr

Lerne die Vereinslandschaft Lerne die Vereinslandschaft 
deiner Stadt kennen!deiner Stadt kennen!

Von Fußball bis Segeln ...
Von Boxen bis Schützenzunft ...

Und dann gibt‘s noch Hunde, Flugzeuge, Pfadfi nder, 
Kanu, Volleyball, Eisenbahn, Laufen, Leichtathletik, Judo

und und und ... Sei neugierig und komm vorbei!
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Duftend. Blühend. Lebenswert.
„Tag der offenen Gartentür“ am 27. und 28. Juni 2026

Am letzten Juniwochenende öffnen in Mecklenburg-Vorpommern 
ausgezeichnete „Natur im Garten“-Gärten ihre Türen: Beim „Tag 
der offenen Gartentür“ am 27./28. Juni 2026 laden Naturgärtne-
rinnen und Naturgärtner dazu ein, naturnahes Gärtnern zu entde-
cken, Ideen auszutauschen und inspirierende Gärten zu erleben.
Unter dem Motto „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“ stehen 
diesmal Kräuter im Mittelpunkt. Ob Küchen-, Wild- oder Heil-
kräuter – sie bereichern nicht nur Speisen und Getränke, sondern 
fördern auch die Artenvielfalt.
Die teilnehmenden Gärten zeigen die Vielfalt naturnahen Gärt-
nerns: von duftenden Kräuterbeeten und üppigen Gemüsegärten 

bis hin zu Permakulturflächen und den unerlässlichen „Wilden 
Ecken“. Besucherinnen und Besucher erhalten praktische Ideen 
für den eigenen Garten. Führungen, Verkostungen und Pflanzen-
börsen ergänzen vielerorts das Programm. Ganz lokal bspw. 
im Wildpflanzengarten Waren und in Gärten in Neu Schloen, 
Carolinenhof und in Groß Dratow.
Alle teilnehmenden Gärten tragen die „Natur im Garten“-Plakette 
und stehen für umweltfreundliches Gärtnern ohne chemisch-syn-
thetische Pestizide, Kunstdünger und Torf.
Weitere Informationen und alle teilnehmenden Gärten unter www.
natur-im-garten-mv.de

St. Georgengemeinde
Güstrower Str. 18, 17192 Waren
Pastorin Anja Lünert, Tel.: 03991 732504
Kreiskantorin Christiane Drese, Tel.: 03991 732506
Kinder & Familie Christina Schmidt, Tel. 03991 732504

E-Mail: christina_schmidt_2016@web.de
Küsteramt Tel.: 0170 4933465
Friedhof Klink Gemeindebüro, Tel.: 03991 732504
Gemeindebüro Tel.: 03991 732504, 

dienstags & donnerstags, 
9:30 - 12:00 Uhr

E-Mail waren-georgen@elkm.de
Internet www.stgeorgen-waren.de
Spendenkonto Empfänger: Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg

IBAN: DE51 5206 0410 0005 0168 00
Verwendungszweck: KG St. Georgen Waren + 
Verwendung

Gottesdienste
21.06. 10 Uhr St. Georgenkirche, Orgel-Gottesdienst mit Jack 

Day, anschl. Kirchencafé
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15:30 Uhr Gemeindehaus 
Unterwallstr. 21

Mini-Gottesdienst für Kinder 
von 0-7 Jahren

Sonntag, 5.7.
9:30 Uhr Marienkirche Familiengottesdienst 

zum Schuljahresabschluss
11:00 Uhr Dorfkirche Kargow Gottesdienst

Konzerte
Sonntag, 28.6.
19:30 Uhr Marienkirche Sommerliche Bläsermusik mit dem 

Posaunenchor St. Marien
Donnerstag, 9.7.
19:30 Uhr Marienkirche Sommerkonzert Cantate Domino 

– Geistliche Chormusik mit dem 
Mitteldeutschen Motettenchor

Gemeindegruppen/Angebote
Bibelgesprächskreis Dienstag, 30.6., 19:00 Uhr

im Gemeindehaus, Unterwallstr. 21
Blau-Kreuz-Gruppe Dienstag, 7.7., 19:00 Uhr

im Gemeindehaus, Unterwallstr. 21
Seniorentreff Mittwoch, 8.7., 14:00 Uhr

im Gemeindehaus, Unterwallstr. 21

Hörspielkirche Federow
Am Freitag, den 3. Juli um 18:00 Uhr startet die diesjährige Hör-
spielsaison in der Federower Hörspielkirche. Wie in all den Jah-
ren wird es auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm 
verschiedenster Veranstaltungen geben. Mittwochs und donners-
tags werden Hörspiele für Kinder (15:00 Uhr) und Erwachsene  
(16:00 Uhr) aufgeführt. An sechs Freitagen gibt es Lesungen und 
Konzerte und manchmal auch eine Mischung aus beidem:
3.7.: Eine heiter-besinnliche Plauderei in Prosa und Lyrik 

mit den „Müritzer Schreibfedern“, musikalisch umrahmt 
von Michael Hausburg

17.7.: Christhard Läpple: „Unveröffentlichte Geschichte aus 
dunklen Zeiten - aus dem Leben von Erich Kästner“

7.8.: Liedermacher-Konzert mit Lennon von Steht & Johannes 
Klang

14.8.: „Vuchelbeerbaamland“ und „Fatzvogel“, 
Autorenlesung mit Reglindis Rauca, musikalisch umrahmt 
von Prof. Dr. Christian Pross

21.8.: „Riemels un Vertellers över Land un Lüd“ Plattdeutsche 
Geschichten und Gedichte gelesen von Gertrud Piontek

28.8.: Schlagerandacht
Diese Veranstaltungen beginnen jeweils 18:00 Uhr. Das gesamte 
Programm der Hörspielkirche ist zu gegebener Zeit den auslie-
genden Flyern zu entnehmen und auch auf der Homepage der 
Kirchengemeinde (www.stmarien.de) zu finden. Änderungen blei-
ben vorbehalten.

Internationale Gemeinde  
Waren

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr feiern wir gemeinsam Gottesdienst 
mitmodernem Lobpreis und anschließendem Brunch. Für die Kids 
gibt esparallel ein tolles Kinderprogramm.Egal, ob du schon lange 
glaubst, neugierig bist oder einfach malvorbeischauen möchtest, 
bei uns bist du herzlich willkommen. Es gibt Raum für Fragen, gute 
Gespräche und echte Gemeinschaft. Wir glauben,dass Begegnun-
gen mit Jesus und miteinander Leben verändern können.

Adresse: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 18a, 17192 Waren (Müritz)
Aktuelle Veranstaltungen und weitere Infos:
www.igwaren.de • info@igwaren.de

28.06. 10 Uhr St. Georgenkirche, musikalischer Gottesdienst 
beider Kirchengemeinden
St. Georgen und St. Marien mit der Dienstags-
kantorei St. Georgen, dem Vokalchor
St. Marien und Gästen

05.07. 14 Uhr St. Georgenkirche, Auftakt zum Georgenfest 
2026

Offene Kirche
Zeit zum Nachdenken, Kerzen anzünden, Zeit für ein Gebet!
Montag bis Samstag (außer an Sonn- und Feiertagen), 12 - 16 Uhr

KIRCHENMUSIK
Klangbaden – 30 min Orgelmusik in der Georgenkirche - dienstags 
12 Uhr
an der Lütkemüller-Orgel von 1856/2024 spielen: 23. Juni Friedrich 
Drese ∙ 30. Juni Dennis Rose

Orgeltörn – Orgelfahrten übers Land - 14.45 Uhr ∙ 16.00 Uhr ∙ 
17.15 Uhr
Sonntag, 28. Juni: Törpin ∙ Ganschendorf ∙ Beggerow
Organisten: LKMD Konja Voll, Dennis Rose, Robert Schulz

Sommerkonzert
Orgelkonzert „Familiensachen“
Donnerstag, 2. Juli, 19.30 Uhr, St. Georgenkirche
Werke der Familien Schumann, Mozart, Mendelssohn und Bach
Jan Ernst an der Lütkemüller-Orgel von 1856

Kinder – Jugend – Familie
PFADFINDER - Stamm Wanderfalke Waren
Wölflinge (4 - 10 Jahre) Meute Eisvogel & Pfadfinder (ab 11 Jahre) 
Sippe Fischadler
weitere Informationen und Termine bei Kirsten Deike, 
Tel.: 0157-54153014, E-Mail: kdeike68@gmail.com

Termin: 26.06.

Familientreff am Nachmittag – Herzliche Einladung an Eltern und 
Großeltern mit Kindern vom Baby bis ins Grundschulalter! Zeit zum 
Erzählen und Austausch, spielen, basteln, miteinander Kaffeetrinken 
und eine interaktive Geschichte erwarten euch!
mittwochs, 15 - 17 Uhr, im Gemeindehaus (Güstrower Str. 18)
Termine & Themen: 24.06.: David - Ausgeschlichen und abgeschnit-
ten
Kontakt: Christina Schmidt

St. Mariengemeinde
Email: waren-marien@elkm.de
Homepage: www.stmarien.de
Pastor Marcus Wenzel
Gemeindebüro Kati Lohmann, Mühlenstraße 13
Tel.: 03991 6357-27 oder -23
Küster Olaf Lück, Tel.: 0172 3849383
Gemeindepädagogin: Uta Lück, Tel.: 0172 3279299

Gottesdienste und Andachten
Sonntag, 21.6.
9:30 Uhr Marienkirche Gottesdienst
11:00 Uhr Dorfkirche Kargow Gottesdienst
Sonntag, 28.6.
10:00 Uhr Georgenkirche gemeinsamer musikalischer 

Gottesdienst
Mittwoch, 1.7.
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ISBW gGmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 18 in 17192 Waren (Müritz) www.isbw.de

Familienhafen
Kontakt: Marieke Clasen / Josefine Vetter
Telefon: 03991/180037
Instagram: @familienhafen_isbw
Krabbeltreff: dienstags 9:00 Uhr
Elterncafé: donnerstags 15:00 Uhr
Kindersport im Weltentdecker:dienstags 14:30 - 15:30 Uhr
ADHS Selbsthilfegruppe: Donnerstag, 25.06. 

18:00 - 19:30 Uhr

MitMachZentrale MSE
Kontakt: Carolin Illerhaus-Kulow
Telefon: 0171/3885770, Instagram: @mitmachzentrale_mse
• Ehrenamtsvermittlung
• Beratung & Coaching für Vereine

Fördermöglichkeiten
Organisationsentwicklung von Vereinen
Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliedergewinnung
Ehrenamtskarte MV

Silver Surfer MSE
Kontakt: Carolin Illerhaus-Kulow, Telefon: 0171/3885770
Unterstützung bei Fragen zu Smartphone, PC und Co von Senior*innen 
für Senior*innen.

EUTB®-Beratungsstelle – Ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung, Kontakt: Silvia Schwarz, Telefon: 0171/8364465
Unsere Sprechzeiten sind mittwochs 12:30 - 16:00 Uhr und freitags 
12:30 - 15:00 Uhr.

Angebot:
- Beratung von Menschen mit (drohender) Behinderung
- Hilfe bei Antragsstellung: Erwerbsunfähigkeit, Rehabilitation, 

Pflegegrad, Schwerbehinderung, Eingliederungshilfe
- kostenlos und unabhängig
Weitere Informationen unter www.teilhabeberatung.de.

ON & OFF für 60+ / Angebote für Menschen ab 60 Jahren
Kontakt: Sandra Dannehl, Telefon: 0151/52586006
Unsere Sprechzeit ist dienstags von 09:30 - 12:30 Uhr.
Radeln für Körper & Geist: Dienstag, 23.06.2026

Schmetterlingshaus e.V.
D.-Bonhoeffer-Str. 6, 17192 Waren (Müritz), Telefon: 03991 613262

Unsere aktuellen Veranstaltungen
Anmeldungen und weitere Informationen sind durch unsere Haus-
managerin Birgit Klinder erhältlich.� Änderungen vorbehalten!
Montag
09:00 - 10:30 Uhr PC - Kurs für Senioren (mit Vorkenntnisse) 

Pause bis 07.09.2026
10:30 - 12:00 Uhr PC - Kurs für Senioren (ohne 

Vorkenntnisse) Pause bis 07.09.2026
14:00 - 16:00 Uhr Spielenachmittag in gemütlicher Runde 

(Karten oder Brettspiele), 
jeder ist willkommen

14:00 - 16:00 Uhr Umgang mit digitalen Medien 
(Behindertenverband Müritz e.V.)

15:45 - 17:45 Uhr Line Dance „Black Dogs II “
18:00 - 20:00 Uhr Line Dance „Happy Dancer“
Dienstag
08:45 - 09:45 Uhr Bewegung und Tanz mit Frau Behne

09:00 Uhr Nordic Walking für jedermann 
mit Herrn Job u. Frau Zahn
(Treff: Kranich Apotheke, Hans-Beimler-
Straße 42b)

10:00 - 11:30 Uhr Dienstagskantorei mit Frau Drese
14:30 - 16:00 Uhr Beratungen Schwerbehindertenrecht und 

Pflege
14:30 - 16:00 Uhr Kreatives Basteln (Behindertenverband 

Müritz e.V., 14-tägig)
14:30 - 16:30 Uhr Bürgersprechstunde des Behinderten- und 

Seniorenbeirats
(jeden 3. Dienstag im Monat)
Mittwoch
09:30 Uhr Mitgliedertreff und Beratung 

des Behindertenverbandes Müritz e.V.
13:00 - 14:00 Uhr Einweisung in Smartphone und Tablet
15:30 - 17:00 Uhr „Drachen aus dem Ei“

 Spielgruppe für Kinder von 1 - 6 Jahre,
jeden 1. Mittwoch im Monat
17:30 - 19:30 Uhr Line Dance „Black Dogs“
Donnerstag
09:30 - 10:30 Uhr Sportfalter - Stuhlgymnastik
13:30 - 17:00 Uhr Rommé - Nachmittag mit Kaffee und 

Kuchen (derzeit keine freien Plätze)
14:00 - 16:00 Uhr Musikschule Fröhlich
15:00 - 16:30 Uhr Polynesischer Tanz
17:00 - 18:00 Uhr Bewegung bis ins hohe Alter 

(Seniorensportgruppe)
18:00 - 19:00 Uhr Bewegung bis ins hohe Alter 

(Frauensportgruppe)
Freitag
09:30 - 11:30 Uhr Handarbeit „Die Strickfalter“ 

mit Frau Harnisch
10:00 - 11:00 Uhr Yoga mit Frau Zahn

Juni/Juli 2026 (nur mit Anmeldung)

ab 20.04.2026 - 29.06.2026
11:00 bis 12:00 Uhr Dehnung und Bewegung 

nach Liebscher & Bracht
Anmeldung über Volkshochschule 
03991 125617

ab 21.04.2026 - 30.06.2026
18:00 bis 19:00 Uhr Dehnung und Bewegung

 nach Liebscher & Bracht
Anmeldung über VHS 03991 125617

30.06.2026 Frühstück
1 14.07.2026
7:30 bis 19:45 Uhr

„Gemeinsam kochen-einfach, pflanzlich, 
köstlich“
Anmeldung über VHS, 03991 125617

21.07.2026 Grillfest im Schmetterlingshaus

Mit den Warener Stadtführern  
unterwegs

Kontakt: Petra Hakert, Leiterin der IG Warener Regionalgeschichte/
Stadtführer, Tel. 0172 4130870
* Stadtführungen durch die historische Altstadt
Treffpunkt Haus des Gastes, Neuer Markt 21, 11:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden April: Montag bis Samstag; Mai bis September: 
Montag bis Sonntag; Anmeldungen und Informationen: Haus des 
Gastes, Tel.: 03991 747790
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WWG Treff D.- Bonhoeffer-Str. 10
montags 08:00 Montagsfrühstück
dienstags 15:30 Flotte Keule
mittwochs 10:00 Rheumaliga am 1.7.

10:00 Buchausleihe am 24.6.+8.7.
16:30 Schach

donnerstags 09:00 Skat
freitags 09:30 Yoga ab 4.9.

WWG Treff Mecklenburger Str.10
montags 13:30 Kartennachmittag
mittwochs 13:30 Kartennachmittag
donnerstags 11:00 Yoga und Bewegungskurs
freitags 13:30 Kartennachmittag

Kegeln
montags 14:00 in der Kegelbahn Reschke am 20.7.

Wandergruppe für Männer
donnerstags 09:30 verschiedene Treffpunkte am 25.6.+9.7.

Wandergruppe für Jedermann
dienstags 10:00 verschiedene Treffpunkte am 30.6.+14.7.

Betreutes Reisen
montags ca. 7:30 Molli, Kühlungsborn und Holundergut 

am 27.7. (ausgebucht)
mittwochs ca. 7:30 Besuch Agrarbetrieb „Mecklenburger 

Landpute“ mit Imbiss/ Kulturmühle und 
Floßfahrt in Parchim am 19.8.

donnerstags ca. 7:00 Hansestadt Tangermünde am 17.9.
donnerstags 11:00 7 Seen-Schifffahrt bis Plau am See, 

Stadtrundfahrt in Plau am 8.10.
donnerstags ca. 8:00 Öffentliche Generalprobe in der Neu-

brandenburger Philharmonie
samstags ca. 8:00 Fest der Reise in Trinnwillershagen am 

14.11.

WerkhausWaren e.V.
Verein für Gemeinwohlentwicklung

Adresse: WerkHaus, Schulstraße 6, 17192 Waren (Müritz)
Kontakt: info@werkhauswaren.de, www.werkhauswaren.de
Jeden Montag (außer Sommerferien) 14:00 - 18:00 Uhr // Offene 
Tür: KaffeeZeit, Bücherschenkbörse, Ausstellung
Jeden Mittwoch (außer Sommerferien) 14:00 - 16:00 Uhr // Offene 
Tür: KaffeeZeit, Bücherschenkbörse, Ausstellung
15:00 -16:30 Uhr // SprachCafé Deutsch (Müritz hilft e.V.), Offener 
Treff zur Konversation
Montag 22.06., 19:00 - 20:40 Uhr // WerkHaus-Kino: 22 Bahnen, 
Abendkasse 18:30 Uhr, Ticket 5 €
Mittwoch 24.06., 19:00 - 20:30 Uhr // LeseZeit – Austauschrunde 
über gute Bücher und Literatur (Thema Einsamkeit)
Donnerstag 25.06., 19:00 - 20:30Uhr // Swing TanzZeit – Aufbau-
Kurs, 2. Termin, TN-Beitrag 3 Termine 15 €
Freitag 26.06., 16:00 - 18:00 Uhr //MusikZeit im WerkHaus: „Oh-
ren auf für’s (Un)bekannte“, CaféhausKonzert mit Bernd & Eckhard 
aus Waren
19:00-22:00 Uhr//SpieleZeit
Brettspiele mit Taktik und Teamwork (monatlich am letzten Freitag)
Montag 29.06., 19:00 - 20:00 Uhr // Heilsames Singen mit Mat-
thias Hübner
Mittwoch 01.07., 16:00 - 19:00 Uhr // ReparaturCafé Waren + 
iPhone-Beratung
Donnerstag 02.07., 19:00 - 22:00 Uhr // Doppelkopf – Spielabend 
für Anfänger:innen und Fortgeschrittene
Freitag 03.07., 17:00 - 19:00 Uhr // ADHS Stammtisch – Offener 
Treff für Erwachsene - Anmeldung erbeten unter 0162 1997 309
Montag 06.07., 14:00-17:00 Uhr // Skatrunde – Offener Treff

* Historische 3-Seen-Rundfahrten mit den Schiffen der Blau-Weissen 
Flotte, begleitet von den Stadtführern; jeweils 14:15 bis 16:15 Uhr 
ab Stadthafen; April: Dienstag, Donnerstag, Samstag und von Mai 
bis September: täglich (Montag ohne Stadtführer)

Volkshochschule
Sie finden uns unter: www.vhs-mse.de; Anmeldungen online oder 
unter: 03991 125617
1. Englisch für Senioren (mit Vorkenntnissen)
Wo: Waren (vhs), Wann: 07.09.2026 - 14.12.2026
(montags 10:00 - 11:30 Uhr)

2. Englisch A1-1 (Anfänger)
Wo: Waren (vhs), Wann: 21.09.2026 - 30.11.2026
(montags 18:00 - 19:30 Uhr)

3. Spanisch A1-1 (mit geringen Vorkenntnissen)
Wo: Waren (vhs), Wann: 21.09.2026 - 30.11.2026
(montags 18:00 - 19:30 Uhr)

4. Plattdeutsch für Anfänger - Neu
Wo: Waren (vhs), Wann: 16.09.2026 - 10.12.2026
(mittwochs 18:00 - 19:30 Uhr)

5. Quilling - Kunstvolle Gestaltung mit Papierstreifen
Wo: Waren (vhs), Wann: 07.09.2026 & 12.10.2026
(Montag 18:00 - 20:15 Uhr)

6. Altdeutsche Schrift für Anfänger - Sonderkurs
Wo: Waren (vhs), Starttermin: 23.09. - 04.11.2026
(mittwochs 17:30 - 20:30 Uhr)

7. Frauengesundheit
Wo: Waren (vhs), 25.09., 20.11. & 27.11.2026
(freitags 15:00 - 16:30 Uhr)

8. Ausgleichsgymnastik
Starttermin: 15.09.2026, (dienstags von 18:40 -19:25 Uhr)

9. Kochschule - gesundes, pflanzliches kochen
Wo: Schmetterlingshaus (Waren), Start: 14.07.2026
(donnerstags von 17:30 - 19:45 Uhr)

Warener Wohnungsgenossen-
schaft eG

„mit uns - in Geborgenheit leben e. V.“
Informationen und Anmeldungen über Warener Wohnungsgenos-
senschaft eG, Beate Schwarz, Tel: 03991 170813 und Christian 
Sperber, Tel.: 03991 170819 �  
� Änderungen vorbehalten!

Rotes Haus der WWG

montags 18:00 Fotoclub am 6.7.
dienstags 10:00 Tanzkreis am 23.6.+7.7.

14:00 Kartennachmittag
mittwochs 09:00 Gymnastikkurs für Senioren

10:00 Gymnastikkurs für Senioren
11:00 Gymnastikkurs für Senioren
14:00 Senioren Fit - neuer Kurs

donnerstags 09:00 Yoga und Bewegungskurs
14:30 Konzert zur Kaffeezeit 

mit Jan Diller und Marileen am 25.6.
Freuen Sie sich auf einen bunten Mix aus 
Klassik, Schlager, Pop und Evergreens bei 
Kaffee und Kuchen.
10,00 €/ Pers., nur mit Anmeldung!

14:30 Treffen Interessengemeinschaft Diabetiker 
am 16.7.
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AUFGABEN:
• Erstellung von PR-Artikeln und redaktionellen  

Beiträgen
• Verfassen von Berichten und Geschichten  

aus unserer Region
• Recherche und Aufbereitung aktueller Themen
• Prüfung, Bearbeitung und Veröffentlichung  

eingereichter Artikel
• Abstimmung mit Autoren, Unternehmen und  

regionalen Ansprechpartnern
• Unterstützung bei der redaktionellen Planung und  

Themenfindung

VORAUSSETZUNG:
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am Schreiben und ein gutes Sprachgefühl
• Interesse an regionalen Themen und Menschen
• Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit digitalen Medien und  

gängigen Office-Anwendungen

WIR BIETEN:
• Mitarbeit in einem kreativen und motivierten Team
• Abwechslungsreiche Themen und  

eigenverantwortliches Arbeiten
• Flexible Arbeitsmöglichkeiten
• Raum für eigene Ideen und kreative Beiträge
• Angenehmes Arbeitsumfeld mit regionalem Bezug

BEWERBEN SIE SICH JETZT!
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf an:

LINUS WITTICH Medien KG | z. Hd. Herrn Groß
Röbeler Straße 9 | 17209 Sietow | Tel. 039931 579-0 
bewerbung@wittich-sietow.de | www.wittich-sietow.de

WORTAKROBATEN
WIR SUCHEN

Zur Unterstützung suchen wir 
ab sofort eine engagierte Persönlichkeit als

Mitarbeiter/in für unser Redaktionsteam (m/w/d)

Wenn Sie gerne schreiben, Themen recherchieren 
und regionale Geschichten sichtbar machen möchten, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
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Bestattungs-Institut WolgastBestattungs-Institut Wolgast
in 3. Generation das Haus Ihres Vertrauens

Tag und Nacht erreichbar
Telefon: 03991 666 999

17192 Waren, Große Burgstraße 21 / Weinbergstraße 4

HAUSGERÄTE & SERVICE
KÜCHENSTUDIO

ELEKTRO

I

KOC K

Papenbergstraße 1 · 17192 Waren (Müritz) · Tel.: 0 39 91/66 34 60 · ekocik@t-online.de

Ko
mpe

tenz · Qualität · Service
+  Kompetenz · Qualität · 
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1989 - 2026Familienbetrieb seit37 
Jahren

Meine Fachleute
BAUEN & WOHNEN
 

HIER SIND SIE IN GUTEN HÄNDEN 
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Immer für Sie da  
HELFER IN SCHWEREN STUNDEN
 

WIR HELFEN IHNEN GERNE
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Selbstbestimmung festhalten,  
Angehörige entlasten
(djd). Über das eigene Lebensende nachzudenken, fällt vielen 
schwer. Und doch ist es Ausdruck von Selbstbestimmung und 
Fürsorge, sich damit auseinanderzusetzen. Eine Bestattungsvor-
sorge kann persönliche Wünsche verbindlich festhalten. Vor allem 
aber sorgt sie dafür, dass die Hinterbliebenen in einer emotional 
aufwühlenden Phase keine schwierigen Entscheidungen treffen 
und keine finanziellen Unsicherheiten fürchten müssen. Vorsorge 
ist besonders wichtig, wenn man sich für eine besondere Form 
des Gedenkens entscheidet, etwa einen Erinnerungsdiamanten. 
Das Verfahren zur Umwandlung von Asche oder Haaren in einen 
Diamanten wurde von der Firma Algordanza in der Schweiz ent-
wickelt, Info: www.algordanza.com.

- Anzeige -

TRAUERANZEIGEN 
SCHALTEN UND FINDEN

Sicherheit rund ums Haus:  
Schutz beginnt im Alltag
Ein sicheres Zuhause braucht keine aufwendige Technik, son-
dern vor allem ein stimmiges Gesamtkonzept. Gut beleuchtete 
Eingänge, intakte Schlösser, einbruchhemmende Fenster und 
sichtbare Zugänge können den Schutz deutlich verbessern. 
Auch einfache Maßnahmen wie gepflegte Hecken und freie 
Sicht auf Türen und Wege sind sinnvoll. Eigentümer sollten 
Sicherheitsfragen deshalb nicht erst nach einem Vorfall an-
gehen. Sicherheit rund ums Haus ist nicht nur eine Frage der 
Ausstattung, sondern auch des Verhaltens. Offene Fenster bei 
kurzer Abwesenheit, ein steckender Schlüssel innen an der 
Haustür oder sichtbar abgestellte Leitern im Garten können 
unnötige Risiken schaffen. Auch überquellende Briefkästen oder 
dauerhaft geschlossene Rollläden signalisieren schnell, dass 
niemand zu Hause ist. Hilfreich ist deshalb ein wacher Blick auf 
alltägliche Abläufe. Türen sollten auch bei kurzer Abwesenheit 
wirklich verschlossen werden, nicht nur zugezogen. Fenster 
im Erdgeschoss oder leicht erreichbare Oberlichter sollten 
beim Verlassen des Hauses geschlossen sein. Wer verreist, 
kann Nachbarn einbeziehen, damit Briefkästen geleert und das 
Haus nicht über längere Zeit unbewohnt wirkt. In gewachsenen 
Wohngebieten zeigt sich immer wieder, dass Aufmerksamkeit 
im Umfeld ein wichtiger Sicherheitsfaktor ist.� rki

- Anzeige -

STEFANIE MAUSOLF
Tel.: 0171/ 971 57-40
E-Mail: s.mausolf@wittich-sietow.de
web: www.wittich-sietow.de

IN SACHEN WERBUNG
BERATE ICH SIE.

Hier finden Sie ...
Ihr neues Zuhause.

suchen
und

finden
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